
 

 

Teilnahmevoraussetzungen  

für den Balkonwettbewerb 2026 

Berlin, 01.05.2026 

1 Veranstalter  

Veranstalter des Balkonwettbewerbs ist das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirksamtes 

Tempelhof-Schöneberg. 

2 Urheberrechte 

Mit der Einreichung eines Fotos bestätigen die Teilnehmenden, dass Sie Urheberin bzw. 

Urheber des eingereichten Bildmaterials sind, es sich dabei um echte eigene Fotos, nicht um 

KI-generierte Bilder handelt und sie über sämtliche erforderliche Rechte verfügen. Sind die 

Teilnehmenden nicht alleinige Urheber oder Rechtsinhaber, erklären sie ausdrücklich, über 

die für die Teilnahme dem Wettbewerb erforderlichen Rechte zu verfügen. 

3 Bestätigung Wohnort 

Die Teilnehmenden bestätigen, dass es sich um ihren eigenen Balkon im Jahr 2025 oder 2026 

mit Standort im Bezirk Tempelhof-Schöneberg handelt.  

4 Rechte am Bild / Nutzungsrechte 

Die Teilnehmenden räumen dem Umwelt- und Naturschutzamt Tempelhof-Schöneberg mit 

Einreichung der Fotos ein einfaches, zeitlich und räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht ein. 

Dieses umfasst insbesondere das Recht zur Speicherung der Fotos, sowie das Recht 

zurNutzung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichung durch Website, Presse, 

Ausstellungen, ggf. Kalender sowie Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook). Eine 

kommerzielle Nutzung sowie eine kommerzielle Weiterverwertung durch Dritte erfolgen nicht. 

Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich.  

Die Teilnehmenden versichern, dass sie rechtlich nicht gehindert sind, alle vorgenannten 

Rechte auf das Umwelt- und Naturschutzamt Tempelhof-Schöneberg zu übertragen, und 

garantieren, auch zukünftig keine Verfügungen zu treffen, die den Bestand und Gehalt der 

übertragenen Rechte beeinträchtigen könnten. 
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5 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte / Anonymität 

Es dürfen keine Personen erkennbar auf den eingereichten Bildern abgebildet sein. Ebenso 

dürfen keine personenbezogenen Daten (z. B. Kfz-Kennzeichen, Hausnummern, individuelle 

Merkmale) sichtbar sein, die Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen. 

Die Teilnehmenden stellen sicher, dass durch die Einreichung keine Rechte Dritter verletzt 

werden. 

Die eingereichten Fotos dürfen keine eindeutigen Rückschlüsse auf private oder sensible Orte 

zulassen (z. B. Privatgrundstücke, Wohnadressen).  

6 Haftung 

Die Teilnehmenden haften für die Rechtmäßigkeit der eingereichten Inhalte. Sie garantieren, 

dass sie keine Inhalte einreichen, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen 

geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen. Das Umwelt- und Naturschutzamt Tempelhof-

Schöneberg behält sich vor, Beiträge, die gegen dies Teilnahmebedingungen verstoßen, vom 

Wettbewerb auszuschließen. 

Die Teilnehmenden stellen das Umwelt- und Naturschutzamt Tempelhof-Schöneberg von 

allen Ansprüchen und möglichen entstehenden Aufwendungen frei, die von dritten Personen 

wegen einer Rechtsverletzung geltend gemacht werden.  

 

7 Ausschlusskriterium 

Mitarbeiter des Umwelt- und Naturschutzamtes des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg sind 

von diesem Wettbewerb ausgeschlossen. 

8 Einverständniserklärung 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennen die Teilnehmenden Bedingungen von Nr. 1 bis 

Nr. 6 an. 

9 Sonstiges 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne der Bestimmungen 

ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Bedingungen unberührt.  

An die Stelle der unwirksamen undurchführbaren Bestimmungen soll die wirksame und 

durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung 

möglichst nahekommt.  
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Ort/Datum, Unterschrift des Teilnehmenden 

 


